
 
 
Wichtige Information der Kreisverwaltung Neuwied an 
 

- alle Eltern 
- Schülerinnen und Schüler, 

 
die für das Schuljahr 2024/25 eine Übernahme der Schülerbeförderungskosten durch 
die Kreisverwaltung Neuwied zur Schule begehren 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

durch die Einführung des Deutschlandtickets im vergangenen Jahr, ist ein Großteil der 

Schülerinnen und Schüler im Besitz einer solchen Fahrkarte (Chipkarte oder Handyticket), 

welche durch die Kreisverwaltung Neuwied bestellt wurde.  

Wir möchten insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II an den 

Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, IGS, Fachoberschulen und der Waldorfschule, vor 

Schuljahresende noch einmal darauf hinweisen, dass es sich beim dem ausgehändigten 

Deutschlandticket - unabhängig von dem Gültigkeitsdatum auf der Chipkarte - grundsätzlich 

um ein Jahres-Abo handelt. 

Das bedeutet konkret:  

Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II:   

- Im Bereich der Sekundarstufe II ist weiterhin ein jährlicher Antrag auf 

Fahrtkostenübernahme zu stellen. Sollte uns ein neuer Antrag für das Schuljahr 

2024/25 nicht bis spätestens 15.06.2024 zur Prüfung erreicht haben, wird das 

bestehende Deutschlandticket (egal ob Handy- oder Chipkartenticket) zum 31.07.2024 

inaktiv gestellt.  

Das Deutschlandticket wird dann ab dem 01.08.2024 nicht mehr gültig sein (Achtung: 

ab dann können Strafzahlungen für etwaiges Fahren ohne Fahrschein die Folge sein!)  

Wenn uns der Antrag auf Fahrtkostenübernahme jedoch rechtzeitig bis zum 

15.06.2024 erreicht und Sie weiterhin zum anspruchsberechtigten Personenkreis 

gehören, wird das bereits ausgehändigte Deutschlandticket ab dem 01.08.2024 um ein 

weiteres Jahr verlängert.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I:  

- Im Bereich der Sekundarstufe I ist ein Antrag auf Fahrtkostenübernahme grundsätzlich 

nur einmal zu stellen. Das Deutschlandticket wird bis zum Abschluss der 10. Klasse 

also automatisch ab dem 01.08.2024 um ein Jahr verlängert.  

- anhand der Meldung der Schulen haben wir die Chipkarten der Schülerinnen und 

Schüler, die nach der 9. Klasse abgehen gelöscht. Bei Änderungen bitte Meldung an 

die Kreisverwaltung Neuwied auch bei Schülern, die eine Klasse wiederholen und die 

Chipkarte weiter benötigen. 

 

Ein Neuantrag ist allerdings dann zwingend notwendig, wenn ein Schul- oder 

Wohnortwechsel stattfindet.  


